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 Veröffentlicht am 15.12.1992

Norm

EisbEG §4 A

Rechtssatz

Der kausal auf die Eigentumsbeschränkung zurückzuführende Schaden ist ohne Rücksicht darauf zu ersetzen, ob dem

Antragsteller später durch eine andere Ursache ein Nachteil in gleicher Höhe entstanden wäre.
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